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:' Betr.; 14. KFG-Novelle 

Mit der 14. KFG-Novelle, BGBl.Nr. 454/92, sind Bestimmungen 

über die auf den Ortslinienverkehr eingeschränkte Lenkerbe

rechtigung der Gruppe D (DL) - wieder - eingeführt worden. Die 

Novelle ist mit 1. August 1992 in Kraft getreten. Um eine ein

heitliche Vollziehung sicherzustellen, gibt das Bundesministe

rium fUr öffentliche Wirtschaft und Verkehr dazu bekannt: 

1. Die Neuerungen betreffen einerseits den§ 68 (Abs. la und 

lb) KFG und andererseits den § 103 Abs. 3 KFG. Normadres

sat des § ES KFG ist die Behörde: § 103 KFG hingegen rich

tet sich an den Zulassungsbesitzer. Daraus ergibt sich, 

daß die Anordnungen ces § 103 Abs. 3 KFG keinen Einfluß 

auf das Verfahren z~r Erteilung und auf die GUltigkeit der 

Lenkerberechtigung der Gruppe DL haben. Die diesbezügli

chen AusfUhrungen im Bericht des parlamentarischen Ver

kehrsausschusses beruhen offensichtlich auf einem Verse

hen. ~ommt der Zulassungsbesitzer seinen Verpflichtungen 

zur Einschulung und Oberprüfung gem. § 103 Abs. 3 KFG 

nicht oder nur teilweise nach, hat dies keine Auswirkungen 

auf die erteilte Lenkerberechtigung. 
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2. § 68 Abs. 1a RFG entspricht der Rechtslage. wie sie im 

Kraftfahrgesetz bis zur 13. KFG-Novelle. BGBl.Nr. 458/90, 

gegolten hat. vollinhaltlich. Die Bestimmungen wurden le

diglich aus systematischen G!Unden in einem eigenen neuen 

Absatz zusammengefaßt. Bei der Vollziehung des § 68 Abs. 

la ist daher so wie bisher (§ 68 Abs. 1 RFG in der alten 

Fassung) vorzugehen. 

3. Die in § 68 Abs. 1a RFG geregelte eingeschränkte Lenkerbe

rechtigung der Gruppe D (DL) stellt nur einen Sonderfall 

der Lenkerberechtigung der Gruppe D. wie sie in § 68 Abs. 

1 KFG geregelt ist. dar. Demzufolge gelten die allgemeinen 

Anordnungen des § 68 Abs. 1 KFG grundsätzlich auch fUr die 

Fälle des Abs. 1a. Daraus ergibt sich in sinngemäßer In

terpretation. daß die Anordnung des § 68 Abs. 4 KFG sowohl 

auf den Fall des Abs. 1 (uneingeschränkte Lenkerberechti

gung der Gruppe D) als auch auf den Fall des Abs. 1a (ein

geschränkte Lenkerberechtigung der Gruppe D) anzuwenden 

ist. 

4.1 § 68 Abs. 1b KFG regelt den Entfall der Einschränkung 

auf den Ortslinienverkehr. Diese Bestimmung stellt eine 

grundlegende Neuerung zur bisherigen Rechtslage dar. Bis

her hat sich die eingeschränkte Lenkerberechtigung nach 

zwei Jahren ex lege erweitert. Nunmehr bleibt sie dauernd 

auf den Ortslinienverkehr eingeschränkt. es sei denn der 

Inhaber beantragt die Erteilung einer unbeschränkten Len

kerberechtigung aer Gruppe D. 

4.2 Der Entfall der Einschränkung ist an die ErfUllung von 

zwei Voraussetzungen geknUpft: 

a) mindestens 3-jährige Berufspraxis als Omnibuslenker im 

Ortslinienverkehr und 

b) abgelegte AbschlußprUfung im Lehrberuf Berufskraftfah-

rer. 
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I wobei offensiehtlieh nur eine positiv abgelegte Abschlu~

prUfung 1n Betracht kommt. Weitere Vora~ssetzunqen werden 
nicht gefordert. !in diesbezUgliebes Ermittlungsverfahren 

hat sieh daher auf diese zwei Voraussetzungen zu beschriin
ken. 

4.3 Andere Möglichkeiten un4 Wege zur Erteilung einer Len

kerberechtigung der Gruppe D aufgrund einer solchen der 
Gruppe DL sind im Gesetz nicht vor9esehen. So scheidet 

.insbesondere auch die Mtsglichkei t a·us. nach entsprechender 
Fahrpraxis auf Omnibussen im Ortslinienverkehr gestUtzt 
euf die nunmehr vorhandene Fahrpraxis eine unbeschränkte 
Lenkerberechtigung der Gruppe D gemä~ S 68 Abs. 1 KFG zu 
beantragen. Dies deshalb, da ja Uber den Antrag auf Ertei

lunq einer Lenkerberechtigung der Gruppe D bereits ent

schieden und eben eine eingeschränkte Le~kerberechtigung 
der Gruppe DL erteilt wurde. Es liegt sohin eine "ent

schiedene Sache" vor. 

5. Die Pflicht zur Einschulung und Oberprüfung gern. § 103 

Abs. 3 KFG obliegt dem Zulassungsbesitzer des Omnibusses, 

also dem Linienunternehmen. Dieser hat sich dazu entspre
chend geeigneter Personen zu bedienen. Eine Mißachtung 

dieser Pflicht stellt einen Verstoß gegen das ~raftfahr

gesetz dar. 

6. Zusammengefa~t kann gesagt werden: 

6 .l Die Voraussetzungen zum Erwerb der Lenkerberechtigung 

der Gruppe,DL entspr&cben vollinh&ltlich denen, 41e.tis 

zur 13. Jt!'G-Movelle fUr den sogenannten "OrtslinienfUhrer
schein" gegolten haben. S 64 Abs. 4 J{FG gilt auch fUr clie. 

~rteilung einer Lenkerberechtigung der Gruppe DL. 

6.2 Die Pflicht zur Einschulung und UberprUfun; gem. § !03 
Abs. 3 tr1fft.den Zulassungsbesitzer (L1n1enunternehrnen). 

Eine allfllli;e Verletzung dieser Pflicht ha~ keine Aus-
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wirkungen auf die erteilte Lenkerberechtigung der Gruppe 

DL. 

6.3 Die Erteilung einer Lenkerberechtigung der Gruppe D auf
grund einer solchen der Gruppe DL setzt die positiv abge
legte AbschlußprUfung im Lehrberuf Berufskraftfahrer und 
eine mindestens 3-jlhrige Berufspraxis als omnibuslenker 
im Ortslinienverkehr voraus. 

Bei der Vollziehung der Novelle ist diesen AusfUhrungen ent
sprechend vorzugehen • 

Wien. am 15. September 1992 
FUr den Bundesminister: 

FUr die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
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